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onen, die miteinander Ehebruch egangen aben, iſt
giltig Der Ehebruch muß aber vor der geſchloſſenen Ehe be
wieſen ſein

Nach klzd Dec 1833 kann der Beweis
des Ehebruches durch Eln vor enmer politiſchen ehörde nicht
aber durch Ein vor dem Seelſorger oder geiſtlichen Be
brde abgelegtes Geſtändniß geführt werden
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VII (Compenſation wegen Wi ind eine Reſti
ution ilddiebſtah Lucius iſt Wirthſchafter bei Lueina
der Beſitzerin eine Bauerngute Dief 0 ſich öfters beklagt
daß ihr aus dem Hühnerſtalle zur Nachtszeit Hühner abhanden
gekommen ſeien Nun egte ſich Lucius auf die Lauer den
Dieb zu entdecken nd womöglich bei der That zu erwiſchen
Wer war der Diehb? Ein Füchslein, das nahen eine
Wohnung atte, flegte ſich dann und wann aus m Hühner

ene Henne olen Doch der Krug geht nuLr ſo lang
zum Brunnen, bis bricht Ein nall aus der Büchſe des
Lucius und das Füchslein lag Boden Lucius brachte den

dieſe wo aber On nichtstodten Hühnerdieb der Lucia
wiſſen, ſondern erklarte Lucius moge ami thun was olle
ſie ſei froh, daß nunmehr ihre Hühner Sicherheit elen Was
that nun Lueius? Er eſchloß, den erlegten Reineke Iu die

bringen und dort Wildprethändler verkaufen
Qami ſich aber die Reiſe die auch auszahle ſo ging
EL vorerſt noch auf die Pür und brachte chönen Rehbock
als eUute heim Beide tück zuſammen hat ſodann

Gulden und den Fuchs den Rehbock Gulden
verkauft und das eld für ſich ehalten

Es frägt ſich nun wie der Beichtvater den Lucius be⸗
handeln und ob ihn zu Reſtitution verhalten habe
und wenn 1, 3 welcher?

Es muß vorerſt dem Beichtvater daran gelegen ſein, 3u
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wiſſen, ob Lucius überhaupt ein Wilderer ſei, oder ob EL nur

dieſes einzige Mal widerrechtlich einen Rehbock geſchoſſ und
ſich angeeignet habe ſt Lucius ein eidenſchaftlicher Wilderer,
macht ETL vielleicht gar ein Gewerbe aus dem Wildern, ſo kann

nicht abſolvirt werden, EL nicht ernſtlich verſpricht, das
Wildern und gar aufzugeben. Die Erfahrung ehrt, daß
ſolche Menſchen, welche dem Wildern rgeben ſind, ſelber
verwildern. Sie vernachläſſigen ihren Beruf, ſie führen ein un

ſtätes, von offnung, nd Haß getriebenes Leben, und
ſchweben H beſtändiger Gefahr morden, oder gefangen und
hart beſtraft, elbſt getödte werden

Hat aber Lucius Uur dieſes einzige Mal ſich des Vergehens
ſchuldig gemacht, damit, wie meinte, ſich die Reiſe in die

auszahle, ſo wird * wohl genügen, ihn auf die ünd  2
haftigkeit einer ſolchen Handlungsweiſe aufmerkſam 3u machen,

ihn zur Reue zu bewegen und ihn für die ukunft zu
warnen

Die Ormale Sündhaftigkeit der ereits geſchehenen Handlung
äng natürli von dem ewiſſensausſpruch ab, mit dem Lucius
gehandelt hat Glaubte chwer zu ündigen. oder zweifelte
auch nur, ob nicht eine Handlung ündhaft ſei, ſo hat

gewiß chwer geſündiget.
Was nun aber eine Pflicht reſtituiren anbelangt, o iſt

unterſcheiden. Den für den Fuchsbalg erhaltenen Preis kann
EL mit Utem ewiſſen ehalten; denn erſelbe kann füglich als
Compenſation für die geraubten Hennen betrachtet werden ES
iſt auch die Zuſtimmung des Jagdinhabers mit gutem Grunde

präſumiren, denn erſelbe kann 10 überdieß roh ſein, daß
ſein Revier von einem ſo ſchädlichen Raubthier befreit worden
iſt Allerdings 0  E Uur Lueina das Recht, eine Compenſation

beanſpruchen, denn ihr, nicht aber dem Lucius Urde ein
Schaden zugefügt. Aber Lueina hat, wie aus dem Geſagten her⸗
orgeht, auf ihr Recht Gunſten des Lucius verzichtet.
Was aber den für den Rehbock erhaltenen rel anbelangt, ſo
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iſt, die Reſtitution beſtimmen, 3u unterſcheiden, ob Lucius
durch Aneignung esſelben einen Diebſtahl im eigentlichen Sinne
begangen hat oder nicht Zum eſen des Diebſtahls gehört ES,
daß die Sache, die man ungerechter Weiſe nimmt oder zurück
behält, Eigenthum eines Anderen iſt Es frägt ſich alſo, ob jener
Rehbock Eigenthum eines Anderen war Das wäre der Fall
geweſen, erſelbe ſich In einem Thiergarten oder in einem
Gehege befunden ätte, aus dem nicht entkommen konnte
In dieſem Falle 0 nämlich eine natürliche Freiheit nicht
mehr gehabt, wäre ni herrenloſes Gut, ſondern Eigenthum
des Thiergarten⸗ reſpective Gehegebeſitzers geweſen. Lucius müßte
dieſem den vollen rei des geſtohlenen Thieres reſtituiren, 10
auch etwaigen Schaden, der aus der Verringerung des
tandes in dem Gehege entſtanden wäre, gut machen.
Anders geſtaltet ſich aber die Sache Im vorliegenden Falle;
denn Lucius hat das Wild occupirt in einem , der nicht
Umzäunt, ondern nach allen Seiten offen Wwar Das Thier 0
noch ſeine natürliche Freiheit, eS war keineswegs Eigenthum des
Jagdberechtigten. Der Inhaber des Jagdrechtes kann war die
in ſeinem Reviere befindlichen wilden Thiere Ur Occupation
ù ſeinem Eigenthum machen, hat das jus ad TEIn, und zwar
hat nach dem bei uns geltenden Jagdgeſetze in ſeinem eviere
iezu das ausſchließliche Recht ber das jus 20 TEII iſt wohl
3u unterſcheiden von dem jus 11 3 Dadurch, daß Jemand das
Recht hat, eine Sache ſeinem Eigenthume 3u machen, wird
die Sache noch nicht ſein Eigenthum. Dazu iſt eben noch erfor⸗
derlich, daß von ſeinem L auch den gehörigen Gebrauch
macht, daß jene Sache wirklich occupirt. So ſind alſo die
wilden Thiere in einem ffenen Reviere noch nicht Eigenthum
des Revierinhabers. Wenn daher Jemand widerrechtlich,
gegen den Willen des ausſ

ießlich Berechtigten, Thiere
occupirt, begeht keinen Diebſtahl Im ſtrengen Sinne des
ortes Es iſt ſeine andlung nicht eine aCCeptio Tel alienae,
wohl aber iſt ſie eine damnificatio injusta. Er verletzt nämlich
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das auf Staatsgeſetzen beruhende und vielleicht auch theuer
aufte Recht des Andern und fügt ihm dadurch einen Schaden

Der aus olcher Rechtsverletzung Ar den Jagdberechtigten
erfolgende Schaden eſteht darin, daß deſſen offnung, Gewinn
aus ſeinem Reviere 3u ziehen, verringert ird Nach der Größe
dieſes aden iſt auch die Vergütung esſelben, die dafür
leiſtende Reſtitution, zu emeſſen Wer eine trächtige
Rehgais widerrechtlich erlegt, fügt dem Jagdinhaber offenbar
einen größeren Schaden und hat folgerichtig eine größere Re⸗
ſtitution leiſten, als derjenige, der ſich einen Rehbock aneignet.
Es iſt nun aber der Schaden, der durch den ſogenannten ild
diebſtahl dem Revierinhaber zugefügt wird, keineswegs

groß als der Er des widerrechtlich occupirten Wildes be
räg Es iſt 10 klar, daß für ihn die offnung, das einzelne
tück Wild, das ſich in einem eviere befindet, In Beſitz
bekommen, weniger * iſt, als wenn C8 ſchon Im EI
0 Es kann ihm 10 noch entkommen, eS kann in ein anderes
Revier entlaufen, e3 kann von Raubthieren gefreſſen werden oder
onſt auf irgend eine Weiſe Grunde gehen

Was hat un Lucius in unſerem Falle dem Jagdinhaber
reſtituiren? Nach der ſicht bewährter Lehrer)

ungefähr die Hälfte des Werthes jenes Reh
eS8, alſo Gulden, eil man das Recht auf eine erſt
erwerbende Sache ungefähr ſo hoch als die des reinen
Werthes erſelben anzuſchlagen eg Man ird vielleicht
einwenden: Wenn Lucius vom Civilrichter verurtheilt würde,

Uur ihm eine viel größere Strafe ctirt werden Allerdings.
Aber der Beichtvater iſt eben kein Civilrichter und hat eder
die Aufgabe noch das Recht, ber einen Pönitenten Strafen nach
den Civilgeſetzen verhängen. Er hat nuLr beſtimmen, wie
viel dem ungere Beſchädigten Strieto jure erſetzen iſt,
und das iſt nicht mehr, als der dieſem zugefügte Schaden
beträgt. Der Beichtvater darf auch keineswegs den Lucius auf

Müller, theol HOT. IIIL 102
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ordern, ſich dem Civilrichter der widerrechtlichen
That anzuzeigen, reſpective Lucius wäre nicht verpflichtet, einer
etwaigen derartigen Aufforderung von Seite des Beichtvaters
Folge 3u leiſten. Allerdings aber müßte ſich der Strafſentenz
des Richters fügen, einne That ruchbar und vor Gericht
erwieſen und eßwegen verurtheilt würde Er müßte die
Strafe auf ſich nehmen und keineswegs das Recht etwa

Man wirdhinterher Im eheimen ſich chadlos zu halten.
endlich noch einwenden: Wenn Lucius dem Jagdinhaber nur

Gulden reſtituiren hat, war für ihn die ungerechte
andlung immerhin gewinnbringend. Eine Entſcheidung
des Beichtvaters iſt darum wenig geeignet, ihn vor fernerem
Wilddiebſtahle abzuſchrecken Dieſer Einwurf verdient offenbar
volle Berückſi

igung. Wir ſchließen nS Aher der Anſicht des
Euſebius Amort an, welcher, nachdem El, wohl niedrig, das
Maß der Reſtitution mit einem Drittel oder Viertel des ewinne
feſtgeſetzt hat, folgendermaßen fortfährt: reliquas duas ortlias
Vel tres Uartas Iucri restituant 1 Pias CauSas, Utpote 6·

quisitas actione Illieita. Wir würden demgemäß den Lucius
beauftragen, die übrigen Gulden unter die Armen vertheilen.

dürfte eu, namentlich wenn elbſt Arm wäre, von
dieſen Gulden Ii zug bringen und für ſich ehalten, was

nothwendiger Wei V ausgeben mußte, das erlegte ler
zum Verkauf bringen.)

St Florian. Profeſſor Io

ſef eiß
VIII Ausſprechen eiliger Worte.)

beichtet: „Icch habe oft den Namen Gottes,
as Wort „Sacerament“ „Ornelrr. „Himmel“,
„Kreuz“ leichtſinniger Eii Aund oft auch Im
Orn e ausgeſ

en

0 Wie olT ma dieſe
Uun bezeichnen? Hat ſich durch Flu
chen bder durch ttesläſterung oder durch
itelnennung de eiligen erſündige Hat

ſöchweroder lä bi geſündiget?
0 Vgl. 235

＋&

ahrg 1875⁵, Heft, 34 der Quartalſchrift.


